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Benötigt mein Betrieb eine Zulassung für 

Verarbeitungsbetriebe für die Herstellung von 

Fleischerzeugnissen und Großküchen?  
Merkblatt 008 – Sektion VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nein 

Nein 

Nein 

Ja 
Keine Zulassung 

erforderlich 

Zulassung erforderlich 

Herstellung von Vor- oder Zwischenprodukten zur 

Verwendung im eigenen Betrieb 

Ja 
Keine Zulassung 

erforderlich 

Ja 
Keine Zulassung 

erforderlich 

Nein 

Erfolgt die Herstellung ausschließlich zur direkten 

Abgabe an den Endverbraucher am Ort der 

Herstellung (auch Partyservice) 

Werden Fleischerzeugnisse bzw. Speisen aus 

tierischen Lebensmitteln für den eigenen häuslichen 

Gebrauch hergestellt 

Abgabe von hergestellter Ware an den Einzelhandel ist 

eine nebensächliche Tätigkeit (1/3- Regelung) auf 

lokaler Ebene (< 100km) 
Ja 

Keine Zulassung 
erforderlich 


